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Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die Valorisierung der 
festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetztes (PAG-ValV 2014) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer bedankt sich für die Übermittlung des Verordnungsvorschlags, 

nach dem auf Grundlage des § 31 Absatz 3 Patentamtsgebührengesetzes (Möglichkeit einer 

jährlichen Inflationsanpassung durch Verordnung des Präsidenten) die Gebührensätze er-

höht werden und nimmt diesen zur Kenntnis.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Rudi Kaske       Maria Kubitschek 

Präsident       i.V. des Direktors 

 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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